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RS OGH 1981/10/12 Bkd34/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1981

Norm

DSt 1872 §2 C2

RAO §9 Abs2

Rechtssatz

Neben dem Bruch der Verschwiegenheitsp icht bildet das Fordern einer wahrheitswidrigen Erklärung vom Klienten,

des Inhalts bereits früher von der Verschwiegenheitsp icht entbunden worden zu sein, ein eigenes (schwerwiegendes)

Disziplinarvergehen.

Entscheidungstexte

Bkd 34/81
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